
DER O. O. LANDESREGIERUNG 

Verf(Präs) - 300179/4 - GI 

Bei Antwortschreiben Geschäftszeichen, Datum 

und Gegenstand dieses Schreibens anführen 

BundesgesetL, mit dem das 
LadenschlußgesetL geändert wird; 
Entwurf - Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 W i e  n 

4010 
10. Juni 1986 

Li n Zr am ............................................................................................... . 

Landhaus - Klosterstraße 7 Tel. 2720 

Datum: 13.JUN11986 

I v8de;,LlJ:AILI!.1.4!!ti 

:zf7 {;fMU 

In der Beilage werden 25 Mehrabdrucke der h. Stellungnahme LU dem vom Bun­

desministerium für Handel, Gewerbe und Industrie versandten GesetLentwurf 

übermittelt. 

25 Beilagen 

Für die o.ö. Landesregierung: 

Hö r t e n h u b e r  

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 
der Ausfertigung: 

.. � �  
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AMT DER O. O. LANDESREGIERUNG 

Verf(Präs) - 300179/4 - GI 4010 Li n z, am ...... �.9.� ..... �.��} . ... �?�.§ ........................................... . 
Landhaus - Klosterstraße 7 TeL 2720 

Bei Antwortschreiben Geschäftszeichen, Datum 
und Gegenstand dieses Schreibens anführen 

Bundesgesetz, mit dem das 
LadenschlußgeseLL geändert wird; 
E.:ntwurf - Stellungnahme 

Zu GZ. 33.500/4-III/1/86 vom 17. März 1986 

• 

An das 

Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie 

Stubenring 1 
1011 W i e  n 

Das Amt der o.ö. Landesregierung beehrt sich, zu dem mit der do. Note vom 

17. März 1986 versandten Gesetzentwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zur Frage der Notwendigkeit einer Änderung des geltenden Ladenschlußrechtes 

gibt es in Oberösterreich unter den Gewerbetreibenden keine einheitlichen Auf­

fassungen. Für ein längeres Offenhalten der Geschäfte, insbesondere für Reise­

andenken, Souvenirs und dergleichen, wird vor allem in Fremdenverkehrsgebieten 

plädiert. 

Im einzelnen: 

Zu Z. 1 (§ 1): 

Die Novellierung sollte zum Anlaß genommen werden, im § 1 des Ladenschluß­

geseLLes die Wörter "Kleinverkauf" und "Kleinverkaufsstellen" einheitlich durch 

die Wörter "Verkauf" und "Verkaufsstellen" LU ersetLen. 
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Zu den Z. 5 und 6 (§§ 2a und 3a (neu)): 

a) Die in den Erläuterungen aufgeLeigte Erwägung, dem Landeshauptmann auch 

die (verordnungsweise) Möglichkeit regional unterschiedlicher Regelungen 

des wöchentlichen Einkaufsabends sowie des monatlichen Einkaufssamstags 

einLuräumen, wird im Interesse des besseren Eingehens auf örtliche Um­

stände und Bedürfnisse begrüßt. 

b) Es wird vorgeschlagen, in beiden Bestimmungen den SaUteil: "insbesondere 
• 

der berufstätigen Bevölkerung" LU streichen, weil diese Hervorhebung für im 

Haushalt tätige Personen und arbeitslose Personen eher diskriminierend 

wirkt und die Hervorhebung der "berufstätigen Bevölkerung" im gegebenen 

Zusammenhang nicht unbedingt notwendig scheint. Hingegen schiene aus 

Gründen der Sachlichkeit der Regelung eine Aussage darüber, was der 

GeseLLgeber unter "Einkaufsbedürfnisse" verstanden haben will, 

wünschenswert. 

Zu Z. 9 (§ 7 Abs. 1): 

Auch hier sollte der Ausdruck "Kleinverkauf" durch den Ausdruck "Verkauf" 

erseLLt werden. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsidium des National­

rates übermittelt. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

H ö r t e n hub e r  

Landesamtsdirektor 

Für die Richtigkeit 
der(1u�ert� _ 

12/SN-243/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




